
Änderungen zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 
11.11.2009 
 
1. Eine Gegenüberstellung der Übersichten zur Zentren- und Standortstruktur beider Konzepte. Man 
sieht die Rückstufung des C-Zentrums in Wolfen, die Begrenzung der Ergänzungsstandorte auf 
städtebaulich relevante Standorte und die Neuaufnahme der Krondorfer Straße 
 

 

Auszug aus Konzept 2009 
 

 
Auszug aus Konzept 2017 
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2. Neue Abgrenzungen des A-Zentrums Bitterfelder Innenstadt und des B-Zentrums in Wolfen, 
Leipziger Straße  
 
2.1 A-Zentrum Innenstadt Bitterfeld 
 Änderungen:     -   Multifunktionalität des Zentrums (Wohnen, Gastronomie, Spezialisierter, 
          standortspezifischer Einzelhandel, Öffentlicher Raum, Märkte als  
          Frequenzbringer) 

- maximale Ausdehnung von vor dem Bahnhof, Lindenstraße bis zur 
Berliner Straße, 

- die räumliche Abgrenzung umschließt die Funktionsschwerpunkte 
Einzelhandel und Tourismus/Gastronomie.  

  
       A-Zentrum EHZK 2009 

 

 
        A-Zentrum EHZK 2017 



2.2 B-Zentrum Ortsteilzentrum Leipziger Straße 

 
        EHZK 2009 

 
         EHKZ 2017 



3. Klare Funktionszuweisung des Ergänzungsstandortes Krondorfer Straße mit dem notwendigen 
Nachweis einer städtebaulichen Verträglichkeit, welcher letztlich nur bei einer Verlagerung möglich 
ist. 

 
4. Überarbeitung der Handlungsschwerpunkte, insbesondere die deutlich intensivere Ausarbeitung des 
Bitterfeld-Wolfener Nachbarschaftsladens. 

 
 



5. Perspektiven für den Muldepark nur im nicht-zentrenrelevanten Sortimentsbereich, sonst nur 
Bestandsschutz, Notwendigkeit einer planungsrechtlichen Absicherung parallel zum Standort 
Krondorfer Straße. 
 
6.Aufnahme einer Entscheidungsmatrix zur zukünftigen Ansiedlung von zentrenrelevantem 
Kernsortiment. 

  
 




